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Die Arbeitsrichtlinie UP-5700 Ghana stellt einen Auslegungsbehelf zu den vom Zollamt 

Österreich und den Zollorganen zu vollziehenden Regelungen dar, der im Interesse einer 

einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.  

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

 

Bundesministerium für Finanzen, 20. August 2020 
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1. Abkürzungen, Begriffsbestimmungen und Definitionen 

1.1. Abkürzungen 

Übersichtstabelle 

EU Europäische Union 

Westafrikanische Staaten Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, 

Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, 

Nigeria, Senegal, Sierra Leone und Togo 

WTO World Trade Organisation 

WVB Warenverkehrsbescheinigung 

WPA Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 

Abkommen Das WPA zwischen Ghana und der EU 

Ursprungsprotokoll Protokoll Nr. 1 des Abkommens 

AKP Länder in Afrika, Karibik und dem Pazifik 

Überseeische Länder und Gebiete Anhang VIII des Ursprungsprotokolls 

1.2. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Arbeitsrichtlinie bezeichnet der Begriff 

a) „Herstellen“ jede Be- oder Verarbeitung einschließlich Zusammenbau oder besonderer 

Behandlungen; 

b) „Vormaterial“ jegliche Zutaten, Rohstoffe, Komponenten oder Teile usw., die beim 

Herstellen des Erzeugnisses verwendet werden; 

c) „Erzeugnis“ die hergestellte Ware, auch wenn sie zur späteren Verwendung in einem 

anderen Herstellungsvorgang bestimmt ist; 

d) „Waren“ sowohl Vormaterialien als auch Erzeugnisse; 

e) „Zollwert“ den Wert, der gemäß dem Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VII 

des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) 1994 (WTO-Übereinkommen über 

den Zollwert) festgelegt wird; 

f) „Ab-Werk-Preis“ den Preis des Erzeugnisses ab Werk, der dem Hersteller in der EU oder 

in Ghana gezahlt wird, in dessen Unternehmen die letzte Be- oder Verarbeitung 

durchgeführt worden ist, sofern der Preis den Wert aller verwendeten Vormaterialien 
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umfasst, abzüglich aller inländischen Abgaben, die erstattet werden oder erstattet 

werden können, wenn das hergestellte Erzeugnis ausgeführt wird; 

g) „Wert der Vormaterialien“ den Zollwert der verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft zum Zeitpunkt der Einfuhr oder, wenn dieser nicht bekannt ist und 

nicht festgestellt werden kann, den ersten feststellbaren Preis, der in der EU oder in 

Ghana für die Vormaterialien gezahlt wird; 

h) „Wert der Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft“ den Wert dieser Vormaterialien nach 

Buchstabe g), der sinngemäß anzuwenden ist; 

i) „Wertzuwachs“ den Ab-Werk-Preis abzüglich des Zollwerts der Vormaterialien, die aus 

Drittländern in die Europäische Union, in die AKP-Staaten, die ein Abkommen über 

wirtschaftliche Partnerschaft (WPA) zumindest vorläufig anwenden, oder in die 

Überseeischen Länder und Gebiete (ÜLG) eingeführt wurden; wenn der Zollwert nicht 

bekannt ist und nicht festgestellt werden kann, wird der erste feststellbare Preis, der in 

der Europäischen Union oder in Ghana für die Vormaterialien gezahlt wurde, zugrunde 

gelegt; 

j) „Kapitel“ und „Positionen“ die Kapitel und Positionen (vierstellige Codes) der Nomenklatur 

des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Codierung der Waren (in dieser 

Arbeitsrichtlinie als „Harmonisiertes System“ oder „HS“ bezeichnet); 

k) „Einreihen“ die Einreihung von Erzeugnissen oder Vormaterialien in eine bestimmte 

Position; 

l) „Sendung“ Erzeugnisse, die entweder gleichzeitig von einem Ausführer an einen 

Empfänger oder mit einem einzigen Frachtpapier oder – bei Fehlen eines solchen Papiers 

– mit einer einzigen Rechnung vom Ausführer an den Empfänger transportiert werden; 

m) „Gebiete“ die Gebiete einschließlich der Hoheitsgewässer; 

n) „ÜLG“ die in Anhang VIII des Ursprungsprotokolls definierten überseeischen Länder und 

Gebiete; 

o) „Ausschuss“ den Sonderausschuss für Zollfragen und Handelserleichterungen gemäß 

Artikel 34 dieses WPA. 

1.3. Definitionen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff 

1. "Zollpräferenzmaßnahmen" bzw. "WPA", die Gebiete der EU und Ghana; 

2. "Präferenzzone" das Gebiet der EU und von Ghana; 
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3. "Präferenzzollsatz" den Zollfrei-Satz bzw. den ermäßigten Zollsatz, der sich aus den unter 

Absatz 1. angeführten WPA ergibt; 

4. "Ursprungsregeln" die im anzuwendenden Ursprungsprotokoll festgelegten 

Voraussetzungen für den Erwerb des Warenursprungs; 

5. "Ursprungserzeugnis" Waren, welche die Ursprungsregeln des Ursprungsprotokolls 

erfüllen; 

6. "Präferenznachweis" jenen urkundlichen Nachweis WVB EUR.1 oder Erklärung auf der 

Rechnung (in diesem Protokoll als Ursprungserklärung bezeichnet), der bestätigt, dass es 

sich bei den betreffenden Waren um Ursprungserzeugnisse handelt; 

7. "Drittland" einen Staat oder ein Gebiet, der/das nicht der Präferenzzone angehört; 

8. „Drittlandsmaterialien“ alle Waren, die keine Ursprungszeugnisse sind; 

9. „Minimalbehandlung“ nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen. 

2. Anwendungsbereich 

Grundsätzlich unterliegen dem begünstigten Warenverkehr mit der EU Waren, die ihren 

Ursprung in Ghana haben. 

Der räumliche Anwendungsbereich des WPA umfasst auch deren Hoheitsgewässer. Die auf 

hoher See befindlichen Schiffe, einschließlich deren Fabrikschiffe, auf denen die durch 

Fischfang gewonnenen Erzeugnisse be- oder verarbeitet werden, gelten als Teil des Staats, 

dem sie gehören. 

Art. 3 des Ursprungsprotokolls enthält die genauen Bestimmungen hinsichtlich des Begriffes 

"ihre Schiffe" (Abschnitt 5.4.). 

3. Voraussetzungen für die Anwendung der Präferenzzölle 

3.1. Allgemeine Voraussetzungen 

Auf eine Ware können die Präferenzzölle anlässlich der Einfuhr in die EU nur angewendet 

werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. die Ware muss vom WPA erfasst sein (Abschnitt 4.); 

2. die Ware muss ein "Ursprungserzeugnis" Ghanas sein (Abschnitt 5.); 

3. die Ware muss aus Ghana unverändert in die EU befördert worden sein (Abschnitt 6.); 

4. die Erfüllung der unter Z 2. genannten Voraussetzungen muss durch die Vorlage eines 

ordnungsgemäßen Präferenznachweises belegt werden (Abschnitt 8.). 
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3.2. Präferenzzölle 

Für die Zollsätze und den Zollabbau gelten die Bestimmungen der Art. 10 ff des Abkommens 

samt zugehörigen Anhängen. 

Für Waren mit Ursprung in der EU wird bei der Wiedereinfuhr in die EU keine Zollpräferenz 

nach diesem Abkommen gewährt. 

4. Warenkreis 

4.1. Industriell gewerbliche Waren 

Dem Abkommen unterliegen grundsätzlich alle Waren der Kapitel 25 bis 97 des Zolltarifs mit 

Ausnahme des Kapitels 93. Weitere Ausnahmen siehe Art. 12 und 13 in Verbindung mit den 

Anhängen 1 und 2 des Abkommens. 

4.2. Waren im Bereich Landwirtschaft 

Dem Abkommen unterliegen auch Waren der Kapitel 1 bis 24 des Zolltarifs, sofern in den 

Art. 12 und 13 in Verbindung mit den Anhängen 1 und 2 des Abkommens nichts anderes 

bestimmt ist. 

5. Ursprungserzeugnisse 

5.1. Grundsätzliches 

Die besonderen Vorschriften über den Ursprung von Waren sind im Protokoll Nr. 1 des 

Abkommens enthalten. 

5.1.1. Arten des präferenziellen Ursprungs 

Man unterscheidet zwischen dem autonomen Ursprung durch vollständige Erzeugung oder 

ausreichende Be- oder Verarbeitung und dem Ursprung durch Kumulierung. Details dazu 

können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 1.2. entnommen werden. 

5.1.2. Gebiet der EU 

Das Gebiet aller Mitgliedstaaten der EU wird für die Einhaltung der Ursprungsregeln wie das 

Gebiet eines einzigen Staates angesehen. Im Warenverkehr zwischen EU-Mitgliedstaaten 

werden Informationen über bereits innerhalb der EU geleistete Herstellungsvorgänge oder 

darüber, dass es sich bei der betreffenden Ware bereits um ein Ursprungserzeugnis im Sinne 

der jeweiligen Ursprungsregeln handelt, mittels sogenannter EU-interner 

Lieferantenerklärung (siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 6.) weitergegeben. 
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5.1.3. Bestimmung des Ursprungslandes 

In den Präferenznachweisen über Waren, die im Rahmen des autonomen Ursprungs oder 

durch ausreichende Be- oder Verarbeitung erzeugt worden sind, ist als Ursprungsland immer 

das Land anzugeben, in dem die betreffende Ware unter Einhaltung der vorgenannten 

Herstellungsvorgänge ursprungsbegründend erzeugt wurde. 

Eine Ware kann unter Anwendung der Kumulierungsmöglichkeiten nur dann 

Ursprungserzeugnis werden, wenn die im Herstellungsland durchgeführte Be- oder 

Verarbeitung über eine Minimalbehandlung (nicht ausreichende Be- oder Verarbeitung, siehe 

Abschnitt 5.6.) hinausgeht, bzw. wenn der dort erzielte Wertzuwachs den Wert der 

Vormaterialien aus zulässigen Kumulierungsländern übersteigt. 

Wird im Ausfuhrland keine Be- oder Verarbeitung vorgenommen, so behalten die 

Vormaterialien oder Erzeugnisse ihre Ursprungseigenschaft bei. Handel und Verzollung (in 

den freien Verkehr bringen) haben keinen Einfluss auf das Ursprungsland. 

5.1.4. Waren unbestimmten Ursprungs 

Materialien, deren Ursprungscharakter nicht feststellbar ist und nicht nachgewiesen werden 

kann, gelten als "Waren unbestimmten Ursprungs" und sind bei der Ursprungsbeurteilung als 

Drittlandsmaterialien zu werten. 

5.2. Allgemeine Vorschriften 

Folgende Erzeugnisse gelten als Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei, wenn sie in eine 

andere Vertragspartei ausgeführt werden: 

a) Erzeugnisse, die in einer Vertragspartei vollständig gewonnen oder hergestellt worden 

sind; 

b) Erzeugnisse, die in der Vertragspartei unter Verwendung von Vormaterialien gewonnen 

oder hergestellt worden sind, die dort nicht vollständig gewonnen oder hergestellt 

worden sind, vorausgesetzt, dass diese Vormaterialien in der Vertragspartei in 

ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind. 

5.3. Ursprung durch Kumulierung 

5.3.1. Grundsätzliches 

Die Kumulierung mit den anderen westafrikanischen Staaten, für die ein zoll- und 

quotenfreier Zugang zum Markt der Europäischen Union gilt, für andere AKP-Staaten, die ein 

WPA zumindest vorläufig anwenden, und für ÜLG ist nur zulässig, wenn 
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a) die empfangende Vertragspartei und die am Erwerb der Ursprungseigenschaft beteiligten 

Länder oder Gebiete eine Übereinkunft über Verwaltungszusammenarbeit geschlossen 

haben, welche die ordnungsgemäße Anwendung dieses Artikels gewährleistet und einen 

Hinweis auf die Verwendung geeigneter Ursprungsnachweise enthält; 

b) Ghana und die Europäische Union sich gegenseitig über die Europäische Kommission und 

das Ministerium für Handel und Industrie der Republik Ghana die Einzelheiten ihrer 

Übereinkünfte über Verwaltungszusammenarbeit mit den anderen Ländern oder Gebieten 

nach diesem Artikel mitteilen. Die Europäische Kommission veröffentlicht im Amtsblatt 

der Europäischen Union (Reihe C) und Ghana veröffentlicht nach seinen eigenen 

Verfahren den Zeitpunkt, ab dem die Kumulierung nach diesem Artikel zwischen den in 

diesem Artikel genannten Staaten oder Gebieten, die die nötigen Voraussetzungen 

erfüllen, angewendet werden darf. 

Die Kumulierung gilt nicht für Vormaterialien 

a) der Positionen 1604 und 1605 des Harmonisierten Systems mit Ursprung in den 

Pazifikstaaten, die ein WPA nach Protokoll II Artikel 6 Absatz 6 des Interims-

Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und den 

Pazifik-Staaten andererseits geschlossen haben, 

b) der Positionen 1604 und 1605 des Harmonisierten Systems mit Ursprung in den 

Pazifikstaaten, gemäß jeder künftigen Bestimmung eines globalen WPA zwischen der 

Europäischen Union und den Pazifik-Staaten; 

c) mit Ursprung in der Republik Südafrika, die nicht direkt zoll- und quotenfrei in die 

Europäische Union eingeführt werden dürfen. 

Die Europäische Union notifiziert dem Ausschuss jährlich die Liste der Vormaterialien, für die 

Buchstabe c gilt. Nach der Notifikation wird die Liste von der Europäischen Kommission im 

Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) und von Ghana nach seinen eigenen Verfahren 

veröffentlicht. 

5.3.2. Bilaterale und diagonale Kumulierung mit Ursprungswaren 

Eine Kumulierung ist nur mit Ursprungserzeugnissen möglich. Vormaterialien mit Ursprung in 

einer der Vertragsparteien, in anderen westafrikanischen Staaten, für die ein zoll- und 

quotenfreier Zugang zum Markt der Europäischen Union gilt, in anderen AKP-Staaten, die ein 

WPA zumindest vorläufig angewendet haben, oder in den ÜLG gelten als Vormaterialien mit 

Ursprung in der anderen Vertragspartei, wenn sie dort zur Herstellung eines Erzeugnisses 

verwendet worden sind, sofern die in dieser Vertragspartei vorgenommenen Be- oder 

Verarbeitungen über eine Minimalbehandlung hinausgehen. 
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Geht eine in der betreffenden Vertragspartei vorgenommene Be- oder Verarbeitung nicht 

über eine Minimalbehandlung hinaus, so gilt das hergestellte Erzeugnis nur dann als 

Ursprungserzeugnis dieser Vertragspartei, wenn der dort erzielte Wertzuwachs den Wert der 

verwendeten Vormaterialien mit Ursprung in einem der anderen Länder oder Gebiete 

übersteigt. Andernfalls gilt das hergestellte Erzeugnis als Ursprungserzeugnis des Landes 

oder Gebiets, auf das der höchste Wert der bei der Herstellung des Enderzeugnisses 

verwendeten Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft entfällt. 

Der Ursprung der Vormaterialien mit Ursprung in anderen AKP-Staaten, die ein WPA 

zumindest vorläufig anwenden, und in den ÜLG wird anhand der Ursprungsregeln festgelegt, 

die im Rahmen der Präferenzübereinkommen zwischen der Europäischen Union und diesen 

Staaten gelten. 

Nähere Erläuterungen und praktische Beispiele zum Thema Kumulierung können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 1.2.4. entnommen werden. 

5.3.3. Volle Kumulierung 

Nach diesem WPA ist es auch möglich, Herstellungsvorgänge in der EU, in Ghana, in anderen 

AKP-Staaten, die ein WPA zumindest vorläufig anwenden, und in den ÜLG-Staaten, die noch 

nicht zu einem Ursprungserzeugnis geführt haben, als Be- oder Verarbeitungen in der 

anderen Vertragspartei zu bewerten, sofern die anschließend vorgenommenen Be- oder 

Verarbeitungen über eine Minimalbehandlung hinausgehen. 

Gehen die in einer der Vertragsparteien vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen nicht über 

eine Minimalbehandlung hinaus, so gilt das hergestellte Erzeugnis nur dann als 

Ursprungserzeugnis dieser Vertragspartei, wenn der dort erzielte Wertzuwachs den Wert der 

in einem der anderen Länder oder Gebiete verwendeten Vormaterialien übersteigt. 

Andernfalls gilt das hergestellte Erzeugnis als Ursprungserzeugnis des Landes oder Gebiets, 

auf das der höchste Wert der bei der Herstellung des Enderzeugnisses verwendeten 

Vormaterialien entfällt. 

Der Ursprung des Enderzeugnisses wird anhand der Ursprungsregeln dieses 

Ursprungsprotokolls sowie nach seinem Artikel 27 festgelegt. 

Nähere Erläuterungen und praktische Beispiele zum Thema Kumulierung können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 1.2.4. entnommen werden. 
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5.3.4. Kumulierung in Bezug auf Vormaterialien, die in der EU der 

Meistbegünstigungszollfreiheit unterliegen 

(1) Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die aufgrund der Anwendung der 

vertraglichen Meistbegünstigungszölle nach dem Gemeinsamen Zolltarif zollfrei in die EU 

eingeführt werden dürfen, gelten als Vormaterialien mit Ursprung in Ghana, wenn sie dort 

bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet wurden. Es ist nicht erforderlich, dass 

diese Vormaterialien in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet wurden, sofern sie Be- 

oder Verarbeitungen unterzogen wurden, die über eine Minimalbehandlung hinausgehen. 

(2) Auf den nach Absatz 1 dieses Abschnitts ausgestellten WVB EUR.1 (Feld 7) oder 

Ursprungserklärungen muss der folgende Vermerk angebracht sein: 

„Application of Article 6 (1) of Protocol 1 to the Ghana-EU EPA“ 

(3) Die EU notifiziert dem Ausschuss jährlich die Liste der Vormaterialien, für die dieser 

Artikel gilt. Nach der Notifikation wird die Liste von der Europäischen Kommission im 

Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) und von Ghana nach seinen eigenen Verfahren 

veröffentlicht. 

(4) Die Kumulierung nach diesem Abschnitt gilt nicht für Vormaterialien, die aufgrund ihres 

Ursprungs in einem Land, für das Antidumping- oder Ausgleichszölle gelten, bei der Einfuhr 

in die EU Antidumping- oder Ausgleichszöllen unterworfen sind (für die Zwecke der 

Durchführung dieser Sonderausnahme gelten nichtpräferenzielle Ursprungsregeln der EU, 

siehe UP-2000). 

5.3.5. Kumulierung in Bezug auf Vormaterialien mit Ursprung in anderen 

Ländern, denen der präferenzzoll- und kontingentfreie Zugang zur EU 

gewährt wird 

5.3.5.1. Voraussetzungen 

Diese Kumulierung ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

a) Alle am Erwerb der Ursprungseigenschaft beteiligten Länder haben eine Abmachung oder 

Vereinbarung über die Verwaltungszusammenarbeit miteinander getroffen, welche die 

ordnungsgemäße Anwendung dieses Artikels gewährleistet und in der Bezug auf die 

Verwendung angemessener Ursprungsnachweise genommen wird; 

b) Ghana teilt der Europäischen Union über die Europäische Kommission die Einzelheiten 

ihrer Übereinkünfte über Verwaltungszusammenarbeit mit den anderen in diesem 

Abschnitt genannten Staaten oder Gebieten mit. Die Europäische Kommission 

veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) den Zeitpunkt, ab dem 
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diese Art der Kumulierung mit den nachstehend genannten Ländern oder Gebieten, 

welche die nötigen Voraussetzungen erfüllen, angewendet werden darf. 

5.3.5.2. Kumulierung mit APS-Ländern 

Vormaterialien mit Ursprung in Ländern oder Gebieten 

a) für welche die „Sonderregelung für die am wenigsten entwickelten Länder“ des Schemas 

allgemeiner Zollpräferenzen (im Folgenden „APS“) der Europäischen Union gilt (siehe UP-

8100 bzw. UP-8101) gilt, oder 

b) für die aufgrund der allgemeinen Bestimmungen des APS ein zoll- und quotenfreier 

Zugang zum Markt der Europäischen Union gilt (siehe UP-8100, bzw. UP-8101), 

gelten als Vormaterialien mit Ursprung in Ghana, wenn sie dort bei der Herstellung eines 

Erzeugnisses verwendet wurden, sofern die vorgenommene Be- oder Verarbeitung über eine 

Minimalbehandlung hinausgeht. Sind auch Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 

enthalten, müssen alle Erzeugnisse, bei deren Herstellung diese Vormaterialien verwendet 

werden, in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sein, um als 

Ursprungserzeugnisse von Ghana zu gelten. 

Der Ursprung der Vormaterialien der anderen betroffenen Länder und Gebiete wird nach 

Artikel 27 des Ursprungsprotokolls und anhand der Ursprungsregeln festgelegt, die im 

Rahmen des APS der Europäischen Union gelten. 

Die Europäische Union notifiziert dem Ausschuss jährlich die Liste der Vormaterialien und 

Länder. Nach der Notifikation wird die Liste von der Europäischen Kommission im Amtsblatt 

der Europäischen Union (Reihe C) und von Ghana nach seinen eigenen Verfahren 

veröffentlicht. Ghana notifiziert dem Ausschuss jährlich die Vormaterialien, die der 

Kumulierung unterlagen. 

Die Kumulierung nach diesem Abschnitt gilt nicht 

a) für Vormaterialien, die aufgrund ihres Ursprungs in einem Land, für das Antidumping- 

oder Ausgleichszölle gelten, bei der Einfuhr in die EU Antidumping- oder Ausgleichszöllen 

unterworfen sind (für die Zwecke der Durchführung dieser Sonderausnahme gelten 

nichtpräferenzielle Ursprungsregeln der EU, siehe UP-2000); 

b) für Vormaterialien, die in die Unterpositionen 3302 10 und 3501 10 des Harmonisierten 

Systems eingereiht werden; 

c) für Vormaterialien, die Erzeugnissen auf der Grundlage von in Kapitel 3 des 

Harmonisierten Systems eingereihtem Thunfisch zugeordnet werden und die unter das 

APS der Europäischen Union fallen; 
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d) für Vormaterialien, für welche die Zollpräferenzen im Rahmen des APS der Europäischen 

Union aufgehoben (Graduierung) oder ausgesetzt (Schutzklausel) sind. 

5.3.5.3. Kumulierung mit anderen Ländern 

Auf Notifikation von Ghana hin gelten Vormaterialien mit Ursprung in Ländern oder Gebieten, 

die ein Übereinkommen geschlossen haben, mit dem der zoll- und quotenfreie Zugang zum 

Markt der Europäischen Union gewährt wird, als Vormaterialien mit Ursprung in Ghana. 

Ghana nimmt die Notifizierung an die Europäische Union über die Europäische Kommission 

vor. Die Kumulierung bleibt zulässig, solange die Voraussetzungen für die Gewährung weiter 

erfüllt sind. Diese Vormaterialien brauchen nicht in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet 

worden zu sein, sofern sie Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die über eine 

Minimalbehandlung hinausgehen. 

Der Ursprung der Vormaterialien der anderen betroffenen Länder und Gebiete wird nach 

Artikel 27 dieses Ursprungsprotokolls und anhand der Ursprungsregeln festgelegt, die im 

Rahmen von Präferenzübereinkommen zwischen der Europäischen Union und diesen Ländern 

und Gebieten gelten. 

Ghana notifiziert dem Ausschuss jährlich die Vormaterialien, die der Kumulierung unterlagen. 

Die Kumulierung gilt nicht für Vormaterialien 

a) der Kapitel 1 bis 24 des Harmonisierten Systems und für die Erzeugnisse, die in der Liste 

der Erzeugnisse in Anhang 1 Absatz 1 Ziffer ii des WTO-Übereinkommens über die 

Landwirtschaft im GATT 1994 aufgeführt sind, 

b) die aufgrund ihres Ursprungs in einem Land, für das Antidumping- oder Ausgleichszölle 

gelten, bei der Einfuhr in die EU Antidumping- oder Ausgleichszöllen unterworfen sind 

(für die Zwecke der Durchführung dieser Sonderausnahme gelten nichtpräferenzielle 

Ursprungsregeln der EU, siehe UP-2000); 

c) die aufgrund eines Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und einem 

Drittland Handels- und Schutzmaßnahmen oder sonstigen Maßnahmen unterliegen, 

aufgrund deren ein solches Erzeugnis nicht zoll- und quotenfrei auf den Markt der 

Europäischen Union gelangen darf. 

5.3.5.4. Kennzeichnung der Präferenznachweise 

Auf den ausgestellten Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 (Feld 7) oder 

Ursprungserklärungen muss der folgende Vermerk angebracht sein: 

„Application of Article 8.1 or 8.2 of Protocol No. 1 to the Ghana-EU EPA“. 
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5.3.6. Drittlandsmaterialien 

Die Anwendung der Kumulierung beeinträchtigt in keiner Weise die Verwendung von 

drittländischen Vormaterialien, sofern diese ausreichend be- oder verarbeitet werden. 

5.3.7. Andorra 

Erzeugnisse der Kapitel 25 bis 97 des Harmonisierten Systems mit Ursprung im Fürstentum 

Andorra werden von Ghana als Ursprungserzeugnisse der Europäischen Union im Sinne 

dieses Abkommens anerkannt. 

Das Ursprungsprotokoll des Abkommens gilt sinngemäß für die Bestimmung der 

Ursprungseigenschaft der genannten Erzeugnisse. 

5.3.8. San Marino 

Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden von Ghana als 

Ursprungserzeugnisse der EU anerkannt. 

Das Ursprungsprotokoll des Abkommens gilt sinngemäß für die Bestimmung der 

Ursprungseigenschaft der genannten Erzeugnisse. 

5.4. Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse 

(vollständige Erzeugung) 

(1) Eine Ware gilt als vollständig im Gebiet Ghanas oder in der EU erzeugt, wenn sämtliche 

zu ihrer Erzeugung verwendeten Vormaterialien, mag ihr Anteil an der Ware auch noch so 

geringfügig sein, zur Gänze aus diesem Staat stammen. 

Als in der EU oder Ghana vollständig gewonnen oder hergestellt gelten: 

a) dort geborene oder ausgeschlüpfte und dort aufgezogene lebende Tiere; 

b) dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnene mineralische Erzeugnisse; 

c) dort geerntete Früchte und pflanzliche Erzeugnisse; 

d) Erzeugnisse von dort aufgezogenen lebenden Tieren; 

e) i. dort erzielte Jagdbeute und Fischfänge; 

ii. Erzeugnisse der Aquakultur, einschließlich der Marikultur, sofern die Tiere dort aus 

Rogen, Laich, Larven oder Fischbrut aufgezogen wurden; 

f) Erzeugnisse der Seefischerei und andere von eigenen Schiffen außerhalb der 

Küstenmeere der EU oder Ghanas aus dem Meer gewonnene Erzeugnisse; 
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g) Erzeugnisse, die an Bord eigener Fabrikschiffe ausschließlich aus den unter Buchstabe f) 

genannten Erzeugnissen hergestellt werden; 

h) dort gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung von Rohstoffen geeignet sind; 

i) bei einer dort ausgeübten Produktionstätigkeit anfallende Abfälle; 

j) aus dem Meeresboden oder Meeresuntergrund außerhalb ihrer eigenen Hoheitsgewässer 

gewonnene Erzeugnisse, sofern sie Ausschließlichkeitsrechte zur Bearbeitung dieses Teils 

des Meeresbodens oder Meeresuntergrunds ausüben; 

k) dort ausschließlich aus Erzeugnissen nach den Buchstaben a) bis j) hergestellte Waren. 

(2) Die Begriffe „eigene Schiffe“ und „eigene Fabrikschiffe“ in Absatz 1 Buchstaben f und g 

sind nur anwendbar auf Schiffe und Fabrikschiffe, die 

a) in einem Mitgliedstaat der EU oder in Ghana ins Schiffsregister eingetragen oder dort 

angemeldet sind und 

b) die Flagge eines Mitgliedstaats der EU oder Ghanas führen und 

c) eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

i. sie sind mindestens zu 50 Prozent Eigentum von Staatsangehörigen eines 

Mitgliedstaates der EU und/oder Ghanas 

oder 

ii. sie sind Eigentum von Gesellschaften, 

 die ihren Hauptsitz oder ihre Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat der EU oder 

in Ghana haben und 

 die mindestens zu 50 Prozent Eigentum eines oder mehrerer Mitgliedstaaten der EU 

oder Ghanas, von öffentlichen Körperschaften oder von Staatsangehörigen eines oder 

mehrerer dieser Staaten sind. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 werden auf Antrag von Ghana die von Ghana zum Fischfang 

in seiner ausschließlichen Wirtschaftszone gecharterten oder geleasten Fischereifahrzeuge 

als „eigene Schiffe“ Ghanas betrachtet, sofern den Wirtschaftsbeteiligten der Europäischen 

Union zuvor ein Angebot gemacht wurde und sofern die zuvor vom Ausschuss festgelegten 

Durchführungsbedingungen eingehalten werden. Der Ausschuss überwacht die Einhaltung 

der in diesem Absatz festgelegten Anforderungen. 

(4) Die in Absatz 2 genannten Anforderungen können in Ghana sowie in den Staaten, die 

andere Wirtschaftspartnerschaftsabkommen unterzeichnet haben und mit denen die 
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Kumulierung zulässig ist, erfüllt werden. In diesem Fall gelten die Erzeugnisse als 

Ursprungserzeugnisse des Flaggenstaats. 

5.5. In ausreichendem Maß be- oder verarbeitete Erzeugnisse 

(ausreichende Be- oder Verarbeitung) 

5.5.1. Grundsätzliches 

In den meisten Fällen wird der Ursprung einer Ware nicht durch vollständige Erzeugung 

erzielt und es muss daher eine ausreichende Be- oder Verarbeitung aller bei der Herstellung 

einer Ware verwendeten drittländischen Vormaterialien erfolgen, um präferentiellen 

Ursprung zu erzielen. Als ausreichende Be- oder Verarbeitung gilt die Erfüllung der 

Herstellungsvoraussetzungen, die in der Ursprungsliste vorgesehen sind. 

Die Ursprungsliste ist eine Liste der erforderlichen ausreichenden Be- oder Verarbeitungen, 

die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen, um den 

hergestellten Erzeugnissen die Ursprungseigenschaft zu verleihen. Bei der Auslegung der 

Ursprungsliste sind immer die Einleitenden Bemerkungen zur Ursprungsliste zu beachten. 

Die Ursprungsliste und die Einleitenden Bemerkungen sind Anhänge zum Ursprungsprotokoll 

und sind der jeweiligen Rechtsgrundlage (Abschnitt 12.) zu entnehmen. 

Die zu erfüllende Ursprungsregel ist in der Ursprungsliste in Spalte 3 angeführt. Für manche 

Waren ist auch in der Spalte 4 eine Regel angeführt, wobei in diesen Fällen für den 

Hersteller eine Wahlmöglichkeit besteht. 

Der Anhang II des Ursprungsprotokolls enthält die grundsätzlich anzuwendende 

Ursprungsliste. 

Für die im Anhang II-A des Ursprungsprotokolls beschriebenen Waren können anstelle der 

im Anhang II angeführten Regeln auch die im Anhang II-A angeführten Regeln 

herangezogen werden, um zu ermitteln, ob es sich um ein Ursprungserzeugnis handelt. Dies 

gilt während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens 

ausschließlich für Ausfuhren aus Ghana. Ein nach Maßgabe dieses Anhangs ausgestellter 

oder ausgefertigter Ursprungsnachweis muss folgenden Vermerk in Englisch enthalten: 

„Derogation – Annex II-A to Protocol No. 1 - Materials of HS heading No. … originating from 

… used.“ 

Dieser Vermerk ist in Feld 7 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 einzutragen oder der 

Ursprungserklärung beizufügen. 
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Zusätzlich kann Ghana darüberhinausgehende Ausnahmeregelungen im Sinne des Artikels 39 

des Ursprungsprotokolls beantragen. 

Derzeit gibt es keine Abweichung von der Ursprungsregel. 

5.5.2. Ausnahme (allgemeine Toleranz) 

Drittländische Vormaterialien bis zu einem Wert von max. 15%), vom Ab-Werk-Preis der 

daraus hergestellten Fertigware brauchen die Ursprungsregel im Sinne der Anhänge II und 

II-A des Ursprungsprotokolls der Fertigware nicht zu erfüllen. Insgesamt muss aber mehr als 

eine Minimalbehandlung (Abschnitt 5.6.) im Zuge der Herstellung der Fertigware erfolgen. 

Die in den Ursprungsregeln der Ursprungslisten selbst vorgesehenen Wertkriterien bilden die 

absolute Grenze, dh. es ist kein Addieren mit der Toleranzgrenze möglich. 

Waren der Kapitel 50 bis 63 des HS (Textilien/Bekleidung) sind von der Toleranzregel 

ausgenommen. 

Für Textilien und Bekleidung sind allerdings in der Ursprungsliste (Fußnoten) und den 

Einleitenden Bemerkungen (Anhang I zum Ursprungsprotokoll) spezielle Toleranzen zu 

entnehmen. 

5.6. Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitung 

(Minimalbehandlung) 

Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen (auch als "Minimalbehandlungen" bezeichnet) 

von Drittlandsmaterialien können zwar allenfalls zur Erfüllung eines Herstellungsvorganges in 

der jeweiligen Ursprungsliste führen (zB Wechsel der vierstelligen Tarif-Position, Einhaltung 

eines bestimmten Wertkriteriums), sind jedoch niemals ausreichend im Sinne der 

Ursprungsregeln. 

5.6.1. Doppelfunktion 

Der Aspekt der Minimalbehandlung ist einerseits als Zusatzvoraussetzung zur Einhaltung der 

Herstellungsvoraussetzungen bei Verwendung drittländischer Vormaterialien zu beachten 

und dient andererseits der Bestimmung des Ursprungslandes, wenn nur Vormaterialien mit 

Ursprung verwendet werden. 

5.6.2. Definition 

Als nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen gelten nur die nachfolgend aufgezählten 

Vorgänge, und zwar wenn ausschließlich diese ("erschöpfende Aufzählung") durchgeführt 

werden: 
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a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Erzeugnisse während des Transports oder der 

Lagerung in gutem Zustand zu erhalten; 

b) einfaches Entstauben, Sieben oder Überprüfen, Aussondern, Einordnen, Sortieren 

(einschließlich des Zusammenstellens von Sortimenten), Waschen, Reinigen, Anstreichen, 

Polieren oder Zerteilen; 

c) Entfernen von Oxid, Öl, Farbe oder anderen Beschichtungen; 

d) i) Umverpacken, Teilen oder Zusammenstellen von Packstücken; 

 ii) einfaches Abfüllen in Flaschen, Fläschchen, Dosen, Säcke, Etuis, Schachteln, 

Befestigen auf Karten oder Brettchen usw. sowie alle anderen einfachen 

Verpackungsvorgänge; 

e) Anbringen von Marken, Etiketten, Logos oder anderen gleichartigen 

Unterscheidungszeichen auf den Erzeugnissen selbst oder auf ihren Umschließungen; 

f) einfaches Mischen von Erzeugnissen, auch verschiedener Arten; Mischen von Zucker mit 

anderen Vormaterialien; 

g) einfaches Zusammenfügen von Teilen eines Erzeugnisses zu einem vollständigen 

Erzeugnis; 

h) einfaches Zerlegen von Erzeugnissen in Einzelteile; 

i) Bügeln von Textilien; 

j) Schälen, teilweises oder vollständiges Bleichen, Polieren oder Glasieren von Getreide oder 

Reis; 

k) Färben oder Aromatisieren von Zucker oder Formen von Würfelzucker; teilweises oder 

vollständiges Mahlen von Kristallzucker; 

l) Enthülsen, Entsteinen oder Schälen von Früchten, Nüssen und Gemüse; 

m) Schärfen, einfaches Schleifen oder einfaches Zerteilen; 

n) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a bis m genannten 

Behandlungen; 

o) Schlachten von Tieren. 

Bei der Beurteilung, ob eine Minimalbehandlung vorliegt, sind alle in der EU oder in Ghana 

an diesem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen in Betracht zu ziehen. 

Erfolgen die vorstehend genannten Vorgänge im Zusammenhang mit anderen Arbeiten an 

der Ware, ist der so getätigte Herstellungsvorgang in seiner Gesamtheit zu beurteilen. Als 
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Beurteilungshilfe kann herangezogen werden, dass mehr als eine Minimalbehandlung 

vorliegt, wenn Vormaterialien mitverwendet werden, die bereits Ursprungserzeugnisse (im 

Sinne dieses Abkommens) des Herstellungslandes und für die übliche Funktion der 

Fertigware selbst relevant sind. 

5.7. Maßgebende Einheit und Umschließungen 

5.7.1. Maßgebende Einheit 

Die maßgebende Einheit, die jeweils die vorgesehene Ursprungsregel erfüllen muss, ist jene 

Einheit, die auch als Grundlage für die Tarifierung herangezogen wird. Betreffend 

Warenzusammenstellungen siehe Abschnitt 5.9. 

Beispiel: 

Ein Metallluster mit beigepackten Gläsern ist ein einheitlicher Beleuchtungskörper, eine 
Maschine mit getrennt verpackter elektronischer Steuerung ist eine einheitliche 
Maschine und ebenso bildet ein Segelboot mit beigelegtem Segel eine tarifarische 
Einheit. In diesen Fällen müssen alle Komponenten bei der Beurteilung des Ursprungs 
der gesamten Ware mitberücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass für die maßgebende 
Einheit entweder Ursprung in ihrer Gesamtheit vorliegt oder nicht. 

5.7.2. Umschließungen 

Umschließungen, die gemäß der Allgemeinen Vorschrift 5 für die Auslegung der 

Kombinierten Nomenklatur wie die darin befindlichen Waren einzureihen sind, und die in 

ihnen verpackten Waren werden als eine Einheit angesehen. Der Ursprung von Waren in 

Umschließungen ist nach folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen: 

1. Umschließungen, die beim Klein- oder Einzelverkauf in der Regel mit in die Hand des 

letzten Käufers (Verbrauchers) übergehen, sind als Bestandteil der in ihnen verpackten 

Ware anzusehen und müssen wie jedes andere verwendete Vormaterial bei der 

Beurteilung des Ursprungs der Ware mitberücksichtigt werden; 

2. andere Umschließungen - das sind insbesondere solche, die zum Schutz der Ware 

während des Transportes oder der Lagerung dienen - teilen hinsichtlich des Ursprunges 

grundsätzlich das Schicksal der in ihnen enthaltenen Waren; sie sind - unbeschadet ihres 

tatsächlichen Ursprungs - so zu behandeln, als ob sie das Ursprungskriterium erfüllen, 

das auf die in ihnen enthaltenen Waren zutrifft; 

3. Soweit Umschließungen gemäß der Allgemeinen Vorschrift 5b für die Auslegung der 

Kombinierten Nomenklatur nicht wie die darin befindlichen Waren einzureihen sind, 

müssen Ware und Umschließung getrennt behandelt werden und das jeweils 

vorgesehene Ursprungskriterium erfüllen. 
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5.8. Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge 

Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Geräten, Maschinen, Apparaten oder 

Fahrzeugen geliefert werden, werden mit diesen zusammen als Einheit angesehen, wenn sie 

als Bestandteil der Normalausrüstung in deren Preis enthalten sind oder nicht gesondert in 

Rechnung gestellt werden. 

5.9. Warenzusammenstellungen 

Die Ursprungsregel für Warenzusammenstellungen gilt nur für die 

Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3 zum Harmonisierten 

System. 

Gemäß dieser Regel müssen alle Bestandteile einer Warenzusammenstellung, mit Ausnahme 

derjenigen, deren Wert 15 vH des Gesamtwerts dieser Warenzusammenstellung nicht 

übersteigt, den Ursprungsregeln für die Position entsprechen, der sie zugewiesen worden 

wären, wenn sie einzeln, also nicht als Bestandteile einer Warenzusammenstellung gestellt 

worden wären, ungeachtet der Position, der die Warenzusammenstellung in ihrer Gesamtheit 

gemäß der genannten Allgemeinen Vorschrift zugewiesen wird. 

Diese Regel gilt auch dann, wenn die Toleranzschwelle von 15 vH für denjenigen Bestandteil 

in Anspruch genommen wird, der gemäß der genannten Allgemeinen Vorschrift für die 

Einreihung der Warenzusammenstellung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. 

5.10. Neutrale Elemente 

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis ein Ursprungserzeugnis ist, braucht der Ursprung 

folgender gegebenenfalls bei seiner Herstellung verwendeter Erzeugnisse nicht berücksichtigt 

zu werden: 

a) Energie und Brennstoffe, 

b) Anlagen und Ausrüstung, 

c) Maschinen und Werkzeuge, 

d) Waren, die nicht in die endgültige Zusammensetzung des Erzeugnisses eingehen oder 

eingehen sollen. 
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6. Territoriale Auflagen 

6.1. Territorialitätsprinzip (Grundsatz) und territoriale Toleranz 

(1) Grundsätzlich müssen sämtliche Bedingungen für den Erwerb der Ursprungseigenschaft 

ohne Unterbrechung in der EU oder in Ghana, abgesehen von zulässigen 

Kumulierungsländern, erfüllt werden. 

(2) Ursprungswaren, die aus der EU oder Ghana in ein Drittland ausgeführt und anschließend 

wiedereingeführt werden, gelten grundsätzlich (ausgenommen zulässige 

Kumulierungsmöglichkeiten) als Erzeugnisse ohne Ursprungseigenschaft, es sei denn, den 

Zollbehörden kann glaubhaft dargelegt werden, dass 

a) die wiedereingeführten Waren dieselben wie die ausgeführten Waren sind und 

b) diese Waren während ihres Verbleibs in dem betreffenden Drittland oder während des 

Transports keine Behandlung erfahren haben, die über das zur Erhaltung eines guten 

Zustands erforderliche Maß hinausgeht. 

(3) Der Erwerb der Ursprungseigenschaft nach diesem Ursprungsprotokoll wird durch eine 

Be- oder Verarbeitung, die außerhalb der EU oder Ghana an aus der EU oder Ghana 

ausgeführten und anschließend dorthin wieder eingeführten Vormaterialien vorgenommen 

wird, nicht unterbrochen, sofern 

a) die genannten Vormaterialien in der EU oder Ghana vollständig gewonnen oder 

hergestellt oder vor ihrer Ausfuhr einer Be- oder Verarbeitung unterzogen worden sind, 

die über eine Minimalbehandlung hinausgeht, 

und 

b) den Zollbehörden glaubhaft dargelegt werden kann, 

 dass die Be- oder Verarbeitung außerhalb der EU oder Ghanas im Rahmen des 

Verfahrens der passiven Veredelung oder eines ähnlichen Verfahrens vorgenommen 

wurde, 

 dass die wiedereingeführten Waren durch Be- oder Verarbeitung der ausgeführten 

Vormaterialien entstanden sind und 

 dass der nach diesem Artikel außerhalb der EU oder Ghana insgesamt erzielte 

Wertzuwachs 10% des Ab-Werk-Preises des Enderzeugnisses, für das die 

Ursprungseigenschaft beansprucht wird, nicht überschreitet. 

(4) Für die Waren, welche die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllen, werden die 

gesamten außerhalb von Ghana oder der Europäischen Union entstandenen Kosten — 
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einschließlich des Wertes der dort verwendeten Vormaterialien — wie Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft behandelt. Die Bestimmung der Ursprungseigenschaft der Ware erfolgt 

in diesem Fall nach den Regeln des Anhangs II (die Lockerung vom 

Territorialitätsprinzip gilt nicht bei Anwendung der Ursprungsregeln des Anhangs 

II-A) dieses Protokolls, indem der Gesamtwert der innerhalb oder außerhalb der 

Europäischen Union oder Ghanas verarbeiteten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 

kumuliert wird. 

Enthält die Liste in Anhang II des Ursprungsprotokolls hingegen eine Regel für die 

Bestimmung des Ursprungs des Enderzeugnisses, die einen zulässigen Höchstwert für alle 

verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorsieht, so dürfen der Gesamtwert 

der im Gebiet der betreffenden Vertragspartei verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft und der nach diesem Artikel außerhalb der EU oder von Ghana 

insgesamt erzielte Wertzuwachs zusammengenommen den angegebenen Prozentsatz nicht 

überschreiten. 

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für die Erzeugnisse, die nur durch Anwendung der 

allgemeinen Toleranz dieses Protokolls als in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet 

angesehen werden können. 

(6) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für die Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 des 

Harmonisierten Systems. 

(7) Jegliche unter diesen Artikel fallende Be- oder Verarbeitung außerhalb der EU oder 

Ghanas wird im Rahmen des Verfahrens der passiven Veredelung oder eines ähnlichen 

Verfahrens vorgenommen. 

6.2. Nichtveränderung („Unmittelbare Beförderung“) 

(1) Die zur Überführung in den freien Verkehr in einer Vertragspartei angemeldeten 

Erzeugnisse müssen dieselben sein wie die, welche aus der anderen Vertragspartei, als 

dessen Ursprungserzeugnisse sie gelten, ausgeführt wurden. Vor der Überführung in den 

freien Verkehr dürfen sie nicht verändert, in irgendeiner Weise umgewandelt oder Be- oder 

Verarbeitungen unterzogen worden sein, die über das zur Erhaltung ihres Zustands 

erforderliche Maß hinausgehen; ausgenommen davon sind das Anbringen oder Beifügen von 

Marken, Etiketten, Siegeln oder von Dokumentation, um die Einhaltung spezifischer 

inländischer Anforderungen der einführenden Vertragspartei zu gewährleisten. 

(2) Erzeugnisse oder Sendungen können in einem Drittland gelagert werden, solange die 

Erzeugnisse im Drittland/Durchfuhrland unter zollamtlicher Überwachung verbleiben. 
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(3) Unbeschadet des Titels IV dieses Ursprungsprotokolls können Sendungen im Gebiet eines 

Drittlands aufgeteilt werden, wenn dies durch den Ausführer selbst oder unter seiner 

Verantwortung geschieht und solange die Erzeugnisse im Drittland unter zollamtlicher 

Überwachung verbleiben. 

(4) Die Bedingungen der Absätze 1 bis 3 gelten als erfüllt, sofern die Zollbehörden nicht 

Grund zur Annahme des Gegenteils haben; in diesem Fall können die Zollbehörden den 

Anmelder auffordern, die Erfüllung nachzuweisen, was in jeder Art geschehen kann, 

einschließlich durch Vorlage vertraglicher Frachtpapiere wie Konnossemente oder faktischer 

oder konkreter Nachweise anhand der Kennung oder Nummerierung von Packstücken oder 

durch Nachweise im Zusammenhang mit den Erzeugnissen selbst. 

6.3. Ausstellungen 

Eine Ausnahme von der Regel der unmittelbaren Beförderung besteht für 

Ursprungserzeugnisse, die zu einer Ausstellung oder Messe in ein Drittland versandt worden 

sind und anschließend wieder in die EU oder Ghana eingeführt werden. Auf diese Waren sind 

bei der Einfuhr die Präferenzzölle anzuwenden, wenn dem Zollamt nachgewiesen wird, dass 

 ein Ausführer diese Erzeugnisse aus Ghana oder der EU zu einer Ausstellung in einem 

Drittland versandt und dort ausgestellt hat; 

 dieser Ausführer die Erzeugnisse einem Empfänger in Ghana oder der EU verkauft oder 

überlassen hat; 

 dass die Erzeugnisse während oder unmittelbar nach der Ausstellung in dem Zustand, in 

dem sie zur Ausstellung versandt worden waren, versandt wurden und 

 die Erzeugnisse von dem Zeitpunkt an, zu dem sie zur Ausstellung ausgeführt wurden, 

nicht zu anderen Zwecken als zur Vorführung auf dieser Ausstellung verwendet worden 

sind. 

Diese Ausnahmeregelung gilt für alle Ausstellungen, Messen und ähnliche öffentliche 

Veranstaltungen kommerzieller, industrieller, landwirtschaftlicher oder handwerklicher Art, 

bei denen die Waren unter Zollüberwachung bleiben. Ausgenommen von dieser Regelung 

sind Ausstellungen privater Natur, die in Läden oder Geschäftsräumen zum Verkauf 

ausländischer Waren veranstaltet werden. 

Für solche Waren ist dem Zollamt ein nach den jeweiligen Ursprungsregeln vorgesehener 

Präferenznachweis unter den üblichen Bedingungen vorzulegen, in der die Bezeichnung und 

die Anschrift der Messe oder Ausstellung angegeben sein müssen. Die Vorlage dieses 

Präferenznachweises ist - sofern sonst keine Bedenken bestehen - auch als ausreichender 
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Beweis für die Einhaltung der oben geforderten Bedingungen anzusehen. Falls erforderlich 

kann ein zusätzlicher schriftlicher Nachweis über die Unverändertheit der Waren und die 

Umstände, unter denen sie ausgestellt worden sind, verlangt werden. 

7. Verbot der Zollrückvergütung und der Zollbefreiung 

Ein Verbot der Zollrückvergütung ist im gegenständlichen Abkommen nicht vorgesehen. 

8. Nachweis der Ursprungseigenschaft 

8.1. Grundsätzliches und besondere Kennzeichnung 

Folgende Präferenznachweise sind vorgesehen: 

1. Für Einfuhren in die EU aus Ghana die von einem Zollamt bestätigte WVB EUR.1 

betreffend eine konkrete Sendung (gilt nur für einen Zeitraum von 3 Jahren ab 

Inkrafttreten des Abkommens), danach gilt 

2. für Einfuhren in die EU aus Ghana sowie für Ausfuhren aus der EU nach Ghana die 

Erklärung auf der Rechnung, einem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier 

(„Ursprungserklärung“), welche 

 innerhalb der Wertgrenze von 6.000 Euro von jedem Ausführer 

oder 

 unabhängig vom Wert der Sendung von einem Registrierten Ausführer ausgestellt 

werden kann (gilt nur für Einfuhren in Ghana aus der EU) 

 unabhängig vom Wert der Sendung (gilt nur für Einfuhren in die EU aus Ghana) 

a) während eines Zeitraums von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses 

Ursprungsprotokolls von einem ermächtigten Ausführer; 

b) nach Ablauf dieses Zeitraums durch einen gemäß den einschlägigen ghanaischen 

Rechtsvorschriften registrierten Ausführer; 

Präferenznachweise, welche auf Grund einer abweichenden Ursprungsregel (Abschnitt 

5.5.1.) oder welche auf Grund besonderer Kumulierungsbestimmungen (Abschnitt 5.3.4. und 

5.3.5.) ausgestellt werden, müssen besonders gekennzeichnet sein. 

8.2. Verfahren zur Ausstellung einer WVB EUR.1 

Die WVB EUR.1 wird von den Zollbehörden Ghanas auf schriftlichen Antrag ausgestellt, der 

vom Ausführer oder unter der Verantwortung des Ausführers von seinem bevollmächtigten 

Vertreter gestellt worden ist. 
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Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter füllt zu diesem Zweck das Formblatt der 

WVB EUR.1 und des Antrags (Anhang III) aus. Die Formblätter sind nach den Bestimmungen 

des Ursprungsprotokolls auszufüllen. Werden sie handschriftlich ausgefüllt, so muss dies mit 

Tinte in Druckschrift erfolgen. Die Warenbezeichnung ist in dem dafür vorgesehenen Feld 

ohne Zeilenzwischenraum einzutragen. Ist das Feld nicht vollständig ausgefüllt, so ist unter 

der letzten Zeile der Warenbezeichnung ein waagerechter Strich zu ziehen und der nicht 

ausgefüllte Teil des Feldes durchzustreichen. 

Der Ausführer, der die Ausstellung der WVB EUR.1 beantragt, hat auf Verlangen der 

Zollbehörden Ghanas jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der 

Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie der Erfüllung der übrigen 

Voraussetzungen dieses Protokolls vorzulegen. 

Eine WVB EUR.1 wird von den Zollbehörden Ghanas ausgestellt, wenn die betreffenden 

Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse Ghanas oder eines zulässigen Kumulierungslandes 

angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls erfüllt 

sind. 

Die ausstellenden Zollbehörden treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die 

Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und die Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses 

Protokolls zu überprüfen. Sie sind berechtigt, zu diesem Zweck die Vorlage von 

Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Überprüfung der Buchführung des Ausführers 

oder jede sonstige von ihnen für zweckdienlich erachtete Kontrolle durchzuführen. Die 

Zollbehörden, welche die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausstellen, achten auch 

darauf, dass die Formblätter ordnungsgemäß ausgefüllt sind. Sie prüfen insbesondere, ob 

das Feld mit der Warenbezeichnung so ausgefüllt ist, dass jede Möglichkeit eines 

missbräuchlichen Zusatzes ausgeschlossen ist. 

In Feld 11 der WVB EUR.1 ist das Datum der Ausstellung anzugeben. 

Die WVB EUR.1 wird von den Zollbehörden ausgestellt und zur Verfügung des Ausführers 

gehalten, sobald die Ausfuhr tatsächlich erfolgt oder sichergestellt ist. 

8.3. Nachträglich ausgestellte WVB EUR.1 

Eine WVB EUR.1 kann ausnahmsweise nach der Ausfuhr der Erzeugnisse, auf die sie sich 

bezieht, ausgestellt werden, 

a) wenn sie infolge eines Irrtums, eines unverschuldeten Versehens oder besonderer 

Umstände bei der Ausfuhr nicht ausgestellt worden ist, oder 
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b) wenn den zuständigen Behörden glaubhaft dargelegt wird, dass eine WVB EUR.1 

ausgestellt, aber bei der Einfuhr aus formalen Gründen nicht angenommen worden ist. 

Hinsichtlich der praktischen Vorgangsweise siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.8.1. 

Im Feld 7 (Bemerkungen) der WVB EUR.1 ist folgender Vermerk anzubringen: 

„ISSUED RETROSPECTIVELY“ 

8.4. Ausstellung eines Duplikates der WVB EUR.1 

Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer WVB EUR.1 kann der Ausführer bei den 

Zollbehörden, die die Bescheinigung ausgestellt haben, ein Duplikat beantragen, das anhand 

der in ihrem Besitz befindlichen Ausfuhrpapiere ausgefertigt wird. Hinsichtlich der 

praktischen Vorgangsweise siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.8.2. 

Im Feld 7 (Bemerkungen) der WVB EUR.1 ist folgender Vermerk anzubringen: 

„DUPLICATE“ 

Das Duplikat trägt das Datum des Originals und gilt mit Wirkung von diesem Tag. 

8.5. Ausstellung eines Ersatzpräferenznachweises 

8.5.1. Grundsätzliches 

Das Ursprungsprotokoll selbst enthält keine Bestimmungen zur Ausfertigung von 

Ersatzpräferenznachweisen. Werden Ursprungserzeugnisse, für die ein Präferenznachweis 

vorliegt noch nicht zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen und werden der Überwachung 

einer Zollstelle in der Union unterstellt, so kann der ursprüngliche Ursprungsnachweis im 

Hinblick auf den Versand sämtlicher oder eines Teils dieser Erzeugnisse innerhalb der Union 

durch ein oder mehrere Ersatzpräferenznachweise ersetzt werden (siehe Art. 69 UZK-IA). 

8.5.2. Abfertigungen immer bei derselben Zollstelle 

Erläuterungen und die praktische Vorgangsweise können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 3.6. entnommen werden. 

8.5.3. Abfertigung bei unterschiedlichen Zollstellen – Angaben im 

Ersatzpräferenznachweis 

Erläuterungen und die praktische Vorgangsweise können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 3.6. entnommen werden. 
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8.6. Buchmäßige Trennung 

Die buchmäßige Trennung (gemeinsame Lagerung von Vormaterialien mit und ohne 

Ursprung) ist in diesem WPA vorgesehen. Details können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 1. entnommen werden. 

Die Methode gilt auch für Rohzucker mit oder ohne Ursprungseigenschaft, ohne Zusatz von 

Aroma- oder Farbstoffen, zur Raffination bestimmt, der Unterpositionen 1701 12, 1701 13 

und 1701 14 des Harmonisierten Systems, der in Ghana oder in der Europäischen Union vor 

der Ausfuhr in die Europäische Union beziehungsweise nach Ghana physisch ge- oder 

vermischt wird. 

8.7. Voraussetzungen für die Ausfertigung der Erklärung auf der 

Rechnung (Ursprungserklärung) 

Die Erklärung auf der Rechnung kann ausgefertigt werden: 

a) EU-Ausführer; von einem Registrierten Ausführer 

b) Ausführer in Ghana; 

 während eines Zeitraums von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Protokolls von 

einem Ermächtigten Ausführer 

 nach Ablauf dieses Zeitraums durch einen gemäß den einschlägigen ghanaischen 

Rechtsvorschriften Registrierten Ausführer; 

c) von jedem Ausführer; für Sendungen von einem oder mehreren Packstücken, die 

Ursprungserzeugnisse enthalten, deren Wert 6.000 Euro je Sendung nicht überschreitet. 

Eine Erklärung auf der Rechnung kann ausgefertigt werden, falls die betreffenden 

Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse Ghanas, der Europäischen Union oder eines zulässigen 

Kumulierungsland angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen des 

Ursprungsprotokolls erfüllt sind. 

Der Ausführer, der eine Erklärung auf der Rechnung ausfertigt, hat auf Verlangen der 

Zollbehörden des Ausfuhrlandes jederzeit alle zweckdienlichen Belege zum Nachweis der 

Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie der Erfüllung der übrigen 

Voraussetzungen dieses Ursprungsprotokolls vorzulegen. 

Eine Erklärung auf der Rechnung ist vom Ausführer maschinenschriftlich oder 

mechanografisch auf der Rechnung, dem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier mit 

dem Wortlaut (UP-3000 Abschnitt 2.4.) und in einer Sprachfassung des Anhanges IV des 
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Ursprungsprotokolls auszufertigen. Wird die Erklärung handschriftlich erstellt, so muss dies 

mit Tinte in Druckschrift erfolgen. 

Die Erklärung auf der Rechnung ist vom Ausführer eigenhändig zu unterzeichnen. Ein 

Registrierter bzw. Ermächtigter Ausführer braucht jedoch solche Erklärungen nicht zu 

unterzeichnen, wenn er sich gegenüber den Zollbehörden des Ausfuhrlandes schriftlich 

verpflichtet, die volle Verantwortung für jede Erklärung auf der Rechnung zu übernehmen, 

die ihn so identifiziert, als ob er sie eigenhändig unterzeichnet hätte. 

Eine Erklärung auf der Rechnung kann vom Ausführer bei der Ausfuhr der Erzeugnisse oder 

nach deren Ausfuhr ausgefertigt werden, vorausgesetzt, dass sie im Einfuhrland spätestens 

zwei Jahre nach der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse vorgelegt wird. 

8.8. Ermächtigter Ausführer (Ghana) 

Die Zollbehörden von Ghana können einen Ausführer (im Folgenden ‚ermächtigter Ausführer‘ 

genannt), der häufig unter das Abkommen fallende Erzeugnisse ausführt, dazu ermächtigen, 

ohne Rücksicht auf den Wert dieser Erzeugnisse Erklärungen auf der Rechnung 

auszufertigen. Nähere Informationen über Voraussetzungen und praktische Vorgangsweise 

sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 5. zu entnehmen. 

8.9. Geltungsdauer und Vorlage der Präferenznachweise 

Die Präferenznachweise bleiben zehn Monate nach dem Datum der Ausstellung im 

Ausfuhrland gültig und sind innerhalb dieser Frist den Zollbehörden des Einfuhrlandes 

vorzulegen. Wenn der Anmelder nachweist, dass die Frist wegen außergewöhnlicher 

Umstände nicht eingehalten werden konnte, wäre ein solcher Präferenznachweis 

anzuerkennen, auch wenn er einem Zollamt nach Ablauf der oben angeführten Frist erstmals 

vorgelegt wird. In anderen Fällen verspäteter Vorlage können die Zollbehörden des 

Einfuhrlands die Ursprungsnachweise annehmen, wenn ihnen die Erzeugnisse vor Ablauf der 

Vorlagefrist gestellt worden sind. 

Nähere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.7.5. und Abschnitt 

2.7.6. zu entnehmen. 

Die Ursprungsnachweise sind den Zollbehörden des Einfuhrlandes nach den dort geltenden 

Verfahrensvorschriften vorzulegen. Diese Behörden können eine Übersetzung des 

Ursprungsnachweises verlangen. Sie können außerdem verlangen, dass die 

Einfuhrzollanmeldung durch eine Erklärung des Einführers ergänzt wird, mit der er 

beglaubigt, dass die Erzeugnisse die Voraussetzungen für die Anwendung des Abkommens 

erfüllen. 
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8.10. Einfuhr in Teilsendungen 

Werden Erzeugnisse der Abschnitt XVI und XVII oder der Positionen 7308 und 9406 des HS 

in zerlegtem oder noch nicht zusammengesetztem Zustand im Sinne der Anmerkung 2a zum 

HS in Teilsendungen eingeführt, so ist es möglich, diese ursprungsmäßig als Ganzes zu 

betrachten und nur einen einzigen Präferenznachweis für die gesamte Ware auszustellen. 

Für Erzeugnisse des Abschnitt XVI sowie der Positionen 8608, 8805, 8905 und 8907 ist die 

Abfertigung in Teilsendungen aufgrund der Allgemeinen Vorschrift 2a zum HS iVm der 

Zusätzlichen Anm. 3 zum Abschnitt XVI bzw. der Zusätzlichen Anm. 2 zum Abschnitt XVII 

auch tarifarisch zulässig. Die Voraussetzungen für die Abfertigung dieser Waren in 

Teilsendungen bzw. der Verfahrensablauf sind in der ZT-1600 beschrieben. 

8.11. Ausnahmen vom Präferenznachweis 

Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an Privatpersonen versandt werden 

oder die sich im persönlichen Gepäck von Reisenden befinden, werden ohne Vorlage eines 

förmlichen Präferenznachweises als Ursprungserzeugnisse angesehen, sofern es sich um 

Einfuhren nichtkommerzieller Art handelt und erklärt wird, dass die Voraussetzungen des 

Ursprungsprotokolls erfüllt sind, wobei an der Richtigkeit dieser Erklärung kein Zweifel 

bestehen darf. Bei Postversand kann diese Erklärung auf der Zollinhaltserklärung oder einem 

dieser beigefügten Blatt abgegeben werden. 

Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten solche, die gelegentlich erfolgen und 

ausschließlich aus Erzeugnissen bestehen, die zum persönlichen Ge- oder Verbrauch der 

Empfänger oder Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch in deren Haushalt bestimmt sind; 

dabei dürfen diese Erzeugnisse weder durch ihre Beschaffenheit noch durch ihre Menge zu 

der Vermutung Anlass geben, dass ihre Einfuhr aus kommerziellen Gründen erfolgt. 

Der Gesamtwert dieser Erzeugnisse darf folgende Beträge nicht überschreiten: 

a) 500 Euro bei Kleinsendungen oder 

b) 1.200 Euro bei Erzeugnissen, die sich im persönlichen Gepäck von Reisenden befinden. 

8.12. Belege 

8.12.1. Grundsätzliches 

Welche Unterlagen zum Nachweis dafür, dass Erzeugnisse, für die eine WVB EUR.1 oder eine 

Ursprungserklärung vorliegt, tatsächlich als Ursprungserzeugnisse der EU, Ghanas oder eines 

zulässigen Kumulierungslandes angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen 
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des Ursprungsprotokolls erfüllt sind, können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 4.5.2. 

entnommen werden. 

8.12.2. Informationsverfahren für Kumulierungszwecke 

Bei Anwendung einer zulässigen Kumulierung mit Ursprungswaren wird der Nachweis der 

Ursprungseigenschaft im Sinne des Abkommens für die Vormaterialien aus Ghana, der EU, 

einem anderen AKP-Staat, der ein WPA zumindest vorläufig anwendet, oder einem ÜLG 

durch eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1, eine Ursprungserklärung oder eine 

Lieferantenerklärung nach dem Muster in Anhang V-A (Lieferantenerklärung für Erzeugnisse 

mit Präferenzursprungseigenschaft) des Ursprungsprotokolls erbracht, die vom Ausführer in 

Ghana oder der Europäischen Union, je nach Herkunftsland der Vormaterialien, abgegeben 

wird. 

Bei Anwendung einer zulässigen vollen Kumulierung mit Nichtursprungswaren wird der 

Nachweis der in Ghana, in der Europäischen Union, in einem anderen AKP-Staat, der ein 

WPA zumindest vorläufig anwendet, oder in einem ÜLG vorgenommenen Be- oder 

Verarbeitung durch eine Lieferantenerklärung nach dem Muster in Anhang V-B 

(Lieferantenerklärung für Erzeugnisse ohne Präferenzursprungseigenschaft) des 

Ursprungsprotokolls erbracht, die vom Ausführer in Ghana oder der Europäischen Union, je 

nach Herkunftsland der Vormaterialien, abgegeben wird. 

Bei Anwendung der Kumulierung im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 des Ursprungsprotokolls 

(Abschnitt 5.3.5.2.) werden die als Nachweis für die Ursprungseigenschaft vorzulegenden 

Dokumente nach den Regeln festgelegt, die für die durch das APS begünstigten Länder 

gelten. 

Bei Anwendung der Kumulierung im Sinne des Artikels 8 Absatz 2 des Ursprungsprotokolls 

(Abschnitt 5.3.5.3.) werden die als Nachweis für die Ursprungseigenschaft vorzulegenden 

Dokumente nach den Regeln festgelegt, die in den einschlägigen Übereinkommen 

festgesetzt wurden. 

Für jede Vormaterialsendung hat der Lieferant auf der Warenrechnung für die Sendung, in 

einem Anhang zu dieser Rechnung oder auf einem Lieferschein oder einem anderen 

Handelspapier für die Sendung, in dem die Vormaterialien so genau bezeichnet sind, dass die 

Feststellung der Nämlichkeit möglich ist, eine gesonderte Lieferantenerklärung abzugeben. 

Die Lieferantenerklärung kann auf einem vorgedruckten Formblatt ausgefertigt werden. 

Die Lieferantenerklärung ist vom Lieferant eigenhändig zu unterzeichnen. Werden die 

Rechnung und die Lieferantenerklärung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung 

erstellt, so braucht die Lieferantenerklärung nicht eigenhändig unterzeichnet zu werden, 
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sofern den Zollbehörden in dem Staat, in dem die Erklärung ausgefertigt wird, die Identität 

des zuständigen Mitarbeiters des Lieferunternehmens glaubhaft dargelegt wird. Die 

genannten Zollbehörden können Bedingungen für die Anwendung dieses Absatzes festlegen. 

Die Lieferantenerklärung ist der Zollbehörde des ausführenden Landes vorzulegen, bei der 

die Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 beantragt wird. Der die Erklärung 

ausfertigende Lieferant hat auf Verlangen der Zollbehörden des Landes, in dem die Erklärung 

ausgefertigt wird, jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Richtigkeit der 

Angaben in der Erklärung vorzulegen. 

Die Lieferantenerklärungen und die Auskunftsblätter, die vor dem Inkrafttreten dieses 

Protokolls nach Maßgabe des Artikels 26 des Protokolls 1 zum Cotonou-Abkommen 

abgegeben bzw. ausgestellt worden sind, behalten ihre Gültigkeit. 

8.13. Aufbewahrung der Präferenznachweise und Belege 

Ein Ausführer, der die Ausstellung einer WVB EUR.1 beantragt, hat die Unterlagen 

mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

Ein Ausführer, der eine Ursprungserklärung ausfertigt, hat eine Abschrift dieser 

Ursprungserklärung sowie die Unterlagen mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

Ein Lieferant, der eine Lieferantenerklärung ausfertigt, hat Abschriften dieser Erklärung und 

der Rechnung, der Lieferscheine oder anderer Handelspapiere, denen diese Erklärung 

beiliegt, sowie alle übrigen dafür zweckdienlichen Unterlagen mindestens drei Jahre lang 

aufzubewahren. 

Die Zollbehörden des Ausfuhrlandes, die eine WVB EUR.1 ausstellen, haben das 

Antragsformblatt mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

Die Zollbehörden des Einfuhrlandes haben nach den internen Rechtsvorschriften des 

Einfuhrlandes die WVBen EUR.1 und die Ursprungserklärungen, die ihnen vorgelegt werden, 

mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

8.14. Abweichungen und Formfehler 

8.14.1. Unbedeutende Abweichungen und Formfehler 

Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Angaben in den Präferenznachweisen und 

den Angaben in den Unterlagen, die der Zollstelle zur Erfüllung der Einfuhrförmlichkeiten für 

die Erzeugnisse vorgelegt werden, ist der Präferenznachweis nicht allein dadurch ungültig, 

sofern einwandfrei nachgewiesen wird, dass sich das Papier auf die gestellten Erzeugnisse 
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bezieht. Nähere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 3.1.1. zu 

entnehmen. 

8.14.2. Gravierende Abweichungen und Formfehler 

Eine WVB EUR.1 kann aus "formalen Gründen" abgelehnt werden, wenn sie nicht 

vorschriftsgemäß ausgestellt wurde. In diesem Fall kann eine nachträglich ausgestellte WVB 

nachgereicht werden. Nähere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 3.1.2. zu entnehmen. Eindeutige Formfehler wie Tippfehler in einem 

Ursprungsnachweis sollten nicht zur Ablehnung des Nachweises führen, solange kein Zweifel 

an der Richtigkeit der Angaben besteht. 

8.15. In Euro (EUR) ausgedrückte Beträge (Wertgrenzen) 

Für die Zwecke der Wertgrenzen in den Fällen, in denen die Erzeugnisse in einer anderen 

Währung als Euro in Rechnung gestellt werden, werden die Beträge in den 

Landeswährungen der Mitgliedstaaten der EU, von Ghana oder den zulässigen 

Kumulierungsländern, die den in Euro ausgedrückten Beträgen entsprechen, von den 

betreffenden Ländern jährlich festgelegt. 

Für die Fälle der Erklärung auf der Rechnung und der Abstandnahme von einem förmlichen 

Präferenznachweis ist der von dem betreffenden Land festgelegte Betrag in der Währung 

maßgebend, in der die Rechnung ausgestellt ist. 

Für die Umrechnung der in Euro ausgedrückten Beträge in die Landeswährungen gilt der 

Euro-Kurs der jeweiligen Landeswährung am ersten Arbeitstag des Monats Oktober. Die 

Beträge sind der Europäischen Kommission bis zum 15. Oktober mitzuteilen; sie gelten ab 1. 

Januar des folgenden Jahres. Die Europäische Kommission teilt die Beträge den betreffenden 

Ländern mit. 

Ein Land kann den Betrag, der sich aus der Umrechnung eines in Euro ausgedrückten 

Betrages in seine Landeswährung ergibt, auf- oder abrunden. Der gerundete Betrag darf um 

höchstens 5 vH vom Ergebnis der Umrechnung abweichen. Ein Land kann den Betrag in 

seiner Landeswährung, der dem in Euro ausgedrückten Betrag entspricht, unverändert 

beibehalten, sofern sich durch die Umrechnung dieses Betrages zum Zeitpunkt der in Absatz 

3 vorgesehenen jährlichen Anpassung der Gegenwert in Landeswährung vor dem Runden 

um weniger als 15 vH erhöht. Der Gegenwert in Landeswährung kann unverändert 

beibehalten werden, sofern die Umrechnung zu einer Verringerung dieses Gegenwerts 

führen würde. 
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Die in Euro ausgedrückten Beträge werden auf Antrag der EU oder Ghanas vom Ausschuss 

überprüft. Dabei prüft der Ausschuss, ob es erstrebenswert ist, die Auswirkungen dieser 

Beschränkungen in realen Werten zu erhalten. Zu diesem Zweck kann er beschließen, die in 

Euro ausgedrückten Beträge zu ändern. 

9. Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen 

9.1. Grundsätzliches 

9.1.1. Verwaltungstechnische Voraussetzungen für die Begünstigung von 

Erzeugnissen nach diesem Abkommen 

Ursprungserzeugnisse von Ghana oder der EU im Sinne dieses Protokolls kommen zum 

Zeitpunkt der Zolleinfuhrerklärung nur dann in den Genuss der Vorzugsbedingungen des 

Abkommens, wenn die Erzeugnisse frühestens an dem Tag ausgeführt wurden, ab dem das 

Ausfuhrland die in Abschnitt 9.1.2., 9.1.3. und 11.2. genannten Bestimmungen erfüllt. 

9.1.2. Übermittlung von Angaben über Zollbehörden 

(1) Ghana und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union übermitteln einander über die 

Europäische Kommission die Anschriften der Zollbehörden, die für die Ausstellung und 

Prüfung der Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1, der Ursprungserklärungen und der 

Lieferantenerklärungen zuständig sind, sowie die Musterabdrücke der Stempel, die ihre 

Zollstellen bei der Ausstellung dieser Bescheinigungen verwenden. 

Die Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 sowie die Ursprungserklärungen oder 

Lieferantenerklärungen werden zur Gewährung der Präferenzbehandlung ab dem Tag 

angenommen, an dem diese Informationen bei der Europäischen Kommission eingehen. 

(2) Ghana und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterrichten einander 

unverzüglich über jede Änderung der in Absatz 1 genannten Angaben. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Behörden handeln unter der Aufsicht der Regierung des 

betreffenden Landes. Die für die Kontrolle und Überprüfung zuständigen Stellen sind Teil der 

Behörden des betreffenden Landes. 

9.1.3. Gegenseitige Amtshilfe (weitere Methoden der 

Verwaltungszusammenarbeit) 

(1) Um die ordnungsgemäße Anwendung dieses Protokolls zu gewährleisten, leisten die EU, 

die Ghana und die möglichen Kumulierungsländer einander über die zuständigen 

Zollverwaltungen Amtshilfe bei der Prüfung der Echtheit der WVB EUR.1, der 

Ursprungserklärungen oder der Lieferantenerklärungen und bei der Prüfung der Richtigkeit 
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der in diesen Schriftstücken enthaltenen Angaben. Darüber hinaus wird von Ghana und den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

a) jede erforderliche Zusammenarbeit ihrer Verwaltungen im Falle eines Ersuchens um 

Überwachung der ordnungsgemäßen Verwaltung und Kontrolle dieses Protokolls in dem 

betroffenen Staat, einschließlich Besichtigungen vor Ort, geleistet, 

b) nach Artikel 35 des Protokolls (Verifizierung, Abschnitt 9.2.) die Ursprungseigenschaft der 

Erzeugnisse und die Einhaltung der anderen in diesem Protokoll vorgesehenen 

Anforderungen geprüft. 

(2) Die ersuchten Behörden erteilen alle zweckdienlichen Auskünfte über die Bedingungen, 

unter denen das Erzeugnis hergestellt worden ist, und geben dabei insbesondere an, unter 

welchen Umständen die Ursprungsregeln in Ghana, der EU und den möglichen 

Kumulierungsländern beachtet wurden. 

9.2. Prüfung der Ursprungsnachweise 

9.2.1. Prüfung der Präferenznachweise 

Eine nachträgliche Prüfung der Präferenznachweise erfolgt auf Grundlage einer Risikoanalyse 

und stichprobenweise oder immer dann, wenn die Zollbehörden der einführenden 

Vertragspartei begründete Zweifel an der Echtheit der Papiere, der Ursprungseigenschaft der 

betreffenden Erzeugnisse oder der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses 

Ursprungsprotokolls haben. 

Zur Durchführung dieser Bestimmungen senden die Zollbehörden des Einfuhrlandes die WVB 

EUR.1 und die Rechnung, wenn sie vorgelegt worden ist, die Ursprungserklärung oder eine 

Abschrift dieser Papiere an die Zollbehörden der ausführenden Vertragspartei zurück, 

gegebenenfalls unter Angabe der Gründe für die Nachprüfung. Zur Begründung des 

Ersuchens um Nachprüfung werden alle Unterlagen übermittelt und alle bekannten 

Umstände mitgeteilt, die auf die Unrichtigkeit der Angaben in dem Präferenznachweis 

schließen lassen. 

Die Prüfung wird von den Zollbehörden des Ausfuhrlandes durchgeführt. Diese sind 

berechtigt, zu diesem Zweck die Vorlage von Beweismitteln zu verlangen und jede Art von 

Überprüfung der Buchführung des Ausführers oder jede sonstige von ihnen für zweckdienlich 

erachtete Kontrolle durchzuführen. 

Beschließen die Zollbehörden des Einfuhrlandes, bis zum Eingang des Ergebnisses der 

Nachprüfung die Präferenzbehandlung für die betreffenden Erzeugnisse auszusetzen, so 
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bieten sie dem Einführer vorbehaltlich der für notwendig erachteten Sicherungsmaßnahmen 

an, die Erzeugnisse freizugeben. 

Das Ergebnis dieser Nachprüfung ist den zuständigen Zollbehörden, die um die Prüfung 

ersucht haben, so bald wie möglich mitzuteilen. Anhand dieses Ergebnisses muss sich 

eindeutig feststellen lassen, ob die Nachweise echt sind und ob die Erzeugnisse als 

Ursprungserzeugnisse Ghanas, der EU oder eines zulässigen Kumulierungslandes angesehen 

werden können und die übrigen Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls erfüllen. 

Ist bei begründeten Zweifeln nach Ablauf von 10 Monaten nach dem Datum des Ersuchens 

um Nachprüfung noch keine Antwort erfolgt oder enthält die Antwort keine ausreichenden 

Angaben, um über die Echtheit des betreffenden Papiers oder den tatsächlichen Ursprung 

der Erzeugnisse entscheiden zu können, so lehnen die ersuchenden Zollbehörden die 

Gewährung der Präferenzbehandlung ab, es sei denn, dass außergewöhnliche Umstände 

vorliegen. 

Bei den gemeinsamen Untersuchungen der Ursprungsnachweise nehmen die 

Vertragsparteien Bezug auf Artikel 7 des Protokolls über gegenseitige Amtshilfe im 

Zollbereich. 

Weitere Details über die praktische Vorgangsweise bei Verifizierungsverfahren können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 5. entnommen werden. 

9.2.2. Prüfung der Lieferantenerklärungen 

Eine Prüfung der Lieferantenerklärung kann auf der Grundlage einer Risikoanalyse und 

stichprobenweise oder immer dann erfolgen, wenn die Zollbehörden des Landes, in dem die 

Erklärung bei der Ausstellung einer WVB EUR.1 oder bei der Ausfertigung einer 

Ursprungserklärung berücksichtigt worden ist, begründete Zweifel an der Echtheit des 

Papiers oder der Richtigkeit der Angaben in dem Papier haben. 

Die Zollbehörden, denen die Lieferantenerklärung vorgelegt wird, können die Zollbehörden 

des Staates, in dem die Erklärung abgegeben worden ist, ersuchen, ein Auskunftsblatt 

(Beschreibungsbogen) nach dem Muster des Anhangs VI des Ursprungsprotokolls 

auszustellen. Alternativ können die bescheinigenden Behörden, denen die 

Lieferantenerklärung vorgelegt wird, vom Ausführer die Vorlage eines Auskunftsblattes 

verlangen, das von den Zollbehörden des Staates ausgestellt wurde, in dem die Erklärung 

abgegeben worden ist. Eine Abschrift des Auskunftsblattes ist von der Zollstelle, die das 

Auskunftsblatt ausgestellt hat, mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Zollbehörden, die um die Prüfung ersucht haben, so bald 

wie möglich mitzuteilen. Anhand dieses Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen lassen, 
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ob die Angaben der Lieferantenerklärung richtig sind; ferner muss es den Zollbehörden 

möglich sein festzustellen, ob und inwieweit die Lieferantenerklärung bei der Ausstellung 

einer WVB EUR.1 oder bei der Ausfertigung der Ursprungserklärung berücksichtigt werden 

kann. 

Die Prüfung wird von den Zollbehörden des Landes durchgeführt, in dem die 

Lieferantenerklärung ausgefertigt wurde. Sie sind befugt, zu diesem Zweck die Vorlage von 

Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Überprüfung der Buchführung des Lieferanten 

oder jede Art von Kontrolle durchzuführen, die sie zur Prüfung der Richtigkeit der 

Lieferantenerklärung für zweckdienlich erachten. 

WVB EUR.1 und Ursprungserklärungen, die auf der Grundlage einer sachlich falschen 

Lieferantenerklärung ausgestellt oder ausgefertigt wurden, sind als ungültig anzusehen. 

9.3. Streitbeilegung 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Prüfungsverfahren, die zwischen den Zollbehörden, 

die um eine Prüfung ersuchen, und den für diese Prüfung zuständigen Zollbehörden 

entstehen, oder Fragen zur Auslegung des Ursprungsprotokolls sind dem Ausschuss 

vorzulegen. 

In allen Fällen erfolgt die Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Einführer und den 

Zollbehörden des Einfuhrlandes nach den internen Rechtsvorschriften dieses Landes. 

9.4. Sanktionen 

Sanktionen werden gegen jede Person angewandt, die ein Schriftstück mit sachlich falschen 

Angaben anfertigt oder anfertigen lässt, um die Präferenzbehandlung für ein Erzeugnis zu 

erlangen. 

10. Ceuta und Melilla 

(1) Im Sinne dieses Protokolls schließt der Begriff „Europäische Union“ Ceuta und Melilla 

nicht ein. 

(2) Ursprungserzeugnisse von Ghanas erhalten bei ihrer Einfuhr nach Ceuta und Melilla in 

jeder Hinsicht die gleiche Zollbehandlung wie diejenige, die nach Maßgabe des Protokolls Nr. 

2 zur Akte über den Beitritt des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik zu 

den Europäischen Gemeinschaften für Erzeugnisse mit Ursprung im Zollgebiet der 

Europäischen Union gewährt wird. Ghana gewährt bei der Einfuhr von unter dieses 

Abkommen fallenden Erzeugnissen mit Ursprung in Ceuta und Melilla die gleiche 
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Zollbehandlung wie diejenige, die für aus der Union eingeführte Ursprungserzeugnisse der 

Europäischen Union gewährt wird. 

(3) Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 2 auf Ursprungserzeugnisse Ceutas und 

Melillas gilt dieses Protokoll vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen sinngemäß. 

Als Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas gelten: 

a) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind; 

b) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla unter Verwendung von anderen als den unter 

Buchstabe a genannten Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt, 

 dass diese Erzeugnisse in ausreichenden Maße be- oder verarbeitet worden sind 

oder 

 dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse Ghanas oder der Europäischen Union 

sind, sofern sie Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die über eine 

Minimalbehandlung hinausgehen. 

Als Ursprungserzeugnisse Ghanas gelten: 

a) Erzeugnisse, die vollständig in Ghana gewonnen oder hergestellt worden sind; 

b) Erzeugnisse, die in Ghana von anderen als den unter Buchstabe a genannten 

Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt, 

 dass diese Erzeugnisse in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind 

oder 

 dass diese Erzeugnisse im Sinne dieses Protokolls Ursprungserzeugnisse Ceutas und 

Melillas oder der Europäischen Union sind, sofern sie Be- oder Verarbeitungen 

unterzogen worden sind, die über eine Minimalbehandlung hinausgehen. 

Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet. 

Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter ist verpflichtet, in Feld 2 der 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder in Ursprungserklärungen den Vermerk „... “ und 

„Ceuta und Melilla“ einzutragen. Zusätzlich ist bei Erzeugnissen mit Ursprung in Ceuta und 

Melilla ein entsprechender Vermerk in Feld 4 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder 

auf der Ursprungserklärung erforderlich. 

Die spanischen Zollbehörden gewährleisten die Anwendung dieses Protokolls in Ceuta und 

Melilla. 
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11. Schlussbestimmungen 

11.1. Überprüfung und Anwendung der Ursprungsregeln 

(1) Gemäß den Bestimmungen des Artikels 73 des Abkommens kann der WPA-Ausschuss auf 

Antrag Ghanas oder der Europäischen Union die Anwendung der Bestimmungen dieses 

Protokolls, insbesondere derjenigen über die Umsetzung des Systems der registrierten 

Ausführer, und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen überprüfen und sie gegebenenfalls 

anpassen oder ändern. Der WPA-Ausschuss berücksichtigt dabei unter anderem die 

Auswirkungen technologischer Entwicklungen auf die Ursprungsregeln. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 müssen das Ursprungsprotokoll und seine Anhänge nach 

Artikel 6 des Abkommens binnen fünf Jahren nach Inkrafttreten des Ursprungsprotokolls 

überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden. Diese Überprüfung betrifft auch Anhang 

II-A des Ursprungsprotokolls, damit über dessen etwaige Verlängerung entschieden werden 

kann. 

(3) Nach Artikel 34 des Abkommens überwacht der Ausschuss die Durchführung und 

Anwendung der Bestimmungen dieses Protokolls und fasst Beschlüsse unter anderem über 

a) die Kumulierung mit anderen Ländern, für die ein zoll- und quotenfreier Zugang zum 

Markt der Europäischen Union gilt; 

b) die Ausnahmeregelungen zu diesem Protokoll nach Maßgabe dessen Artikels 39; 

c) eine Verlängerung des in diesem Protokoll vorgesehenen Zeitraums von drei Jahren 

aufgrund von Belegen dafür, dass Ghana noch nicht bereit ist, die Rechtsvorschriften 

über registrierte Ausführer anzuwenden; 

d) den Schwellenwert von 6.000 EUR. 

11.2. Durchführung des Ursprungsprotokolls 

Die Europäische Union und Ghana treffen jeweils für ihren Bereich die zur Durchführung 

dieses Protokolls erforderlichen Maßnahmen, unter anderem 

a) die nationalen und regionalen Regelungen, die für die Durchführung und Einhaltung der 

in diesem Protokoll festgelegten Vorschriften und Verfahren — insbesondere für die 

Anwendung der Artikel zur Kumulierung — erforderlich sind, 

b) die Errichtung der für die angemessene Handhabung und Kontrolle des Ursprungs der 

Erzeugnisse erforderlichen Verwaltungsstrukturen und -systeme. 

36 von 40



UP-5700 GZ 2020-0.617.308 idF GZ 2022-0.056.161 vom 24. Jänner 2022 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 36 

11.3. Übergangsbestimmung für Durchgangs- und Lagerwaren 

Waren, welche die Bestimmungen dieses Protokolls erfüllen und sich bei dessen Inkrafttreten 

im Durchgangsverkehr oder in der Europäischen Union oder in Ghana in vorübergehender 

Verwahrung in einem Zolllager befinden, ohne dass Einfuhrzölle und Steuern entrichtet 

werden, können die Begünstigungen dieses Abkommens erhalten, sofern 

 im Falle von Ausfuhren aus Ghana in die EU den Zollbehörden des Einfuhrlands binnen 

zehn Monaten nach dem Inkrafttreten eine von den Zollbehörden Ghanas nachträglich 

ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder eine Ursprungserklärung sowie 

Dokumente zum Nachweis der Einhaltung der Nichtveränderung 

 im Falle von Ausfuhren aus der EU nach Ghana den Zollbehörden Ghanas binnen zehn 

Monaten nach Inkrafttreten eine Ursprungserklärung sowie Dokumente zum Nachweis 

der Einhaltung der Nichtveränderung 

vorgelegt werden. 

12. Rechtsgrundlagen 

12.1. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 

Beschluss (EU) 2016/1850 des Rates vom 21. November 2008 über die Unterzeichnung und 

vorläufige Anwendung des Interim-Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen Ghana 

einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, ABl. 

Nr. L 287 vom 21.10.2016 S. 1 

 Interims-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana einerseits und der 

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, ABl. Nr. L 287 vom 

21.10.2016 S. 3 

Mitteilung über die vorläufige Anwendung des Interim-Wirtschaftspartnerschaftsabkommens 

zwischen Ghana einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 

andererseits, ABl. Nr. L 340 vom 15.12.2016 S. 1 

Beschluss (EU) 2018/1573 des Rates vom 15. Oktober 2018 zur Festlegung des Standpunkts, 

der im Namen der Europäischen Union zur Annahme eines Beschlusses des durch das 

Interim-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana einerseits und der 

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzten WPA- 

Ausschusses zum Beitritt der Republik Kroatien zur Europäischen Union zu vertreten ist, ABl. 

Nr. L 262 vom 19.10.2018 S. 57 
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Beschluss (EU) 2019/2208 des Rates vom 9. Dezember 2019 über den Standpunkt, der im 

Namen der Europäischen Union im — durch das Interims- 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana einerseits und der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzten — WPA-Ausschuss zur 

Annahme des Protokolls Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung 

in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 

Verwaltungen zu vertreten ist, ABl. Nr. L 332 vom 23.12.2019 S. 19 

Beschluss Nr. 1/2019 des WPA-Ausschusses eingesetzt durch das Interim- 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana einerseits und der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits vom 2. Dezember 2019 über den 

Beitritt der Republik Kroatien zur Europäischen Union [2019/2233], ABl. Nr. L 333 vom 

27.12.2019 S. 154 

Berichtigung des Beschlusses (EU) 2019/2208 des Rates vom 9. Dezember 2019 über den 

Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union im — durch das Interims- 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana einerseits und der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzten — WPA-Ausschuss zur 

Annahme des Protokolls Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung 

in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 

Verwaltungen zu vertreten ist, ABl. Nr. L 54 vom 26.02.2020 S. 34 

Beschluss (EU) 2020/1113 des Rates vom 20. Juli 2020 über den Standpunkt, der im Namen 

der Europäischen Union im durch das Interims- Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 

zwischen Ghana einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 

andererseits eingesetzten WPA-Ausschuss zur Annahme der Geschäftsordnung des WPA-

Ausschusses zu vertreten ist, ABl. Nr. L 244 vom 29.07.2020 S. 11 

Beschluss Nr. 1/2020 des durch das Interims- Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen 

Ghana einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits 

eingesetzten WPA-Ausschusses vom 20. August 2020 über die Annahme des Protokolls Nr. 1 

über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 

„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen 

[2020/1526], ABl. Nr. L 350 vom 21.10.2020 S. 1 

Berichtigung des Beschlusses Nr. 1/2020 des durch das Interims- 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana einerseits und der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzten WPA-Ausschusses vom 

20. August 2020 über die Annahme des Protokolls Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs 
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„Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der 

Zusammenarbeit der Verwaltungen [2020/1526] (Amtsblatt der Europäischen Union L 350 

vom 21. Oktober 2020), ABl. Nr. L 57 vom 18.02.2021 S. 95 

Berichtigung des Beschlusses (EU) 2019/2208 des Rates vom 9. Dezember 2019über den 

Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union im — durch das Interims- 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana einerseits und der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzten — WPA-Ausschuss zur 

Annahme des Protokolls Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung 

in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 

Verwaltungen zu vertreten ist (Amtsblatt der Europäischen Union L 332 vom 23. Dezember 

2019), ABl. Nr. L 214 vom 17.06.2021 S. 73 

12.2. Ursprungsprotokoll 

Protokoll Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 

„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, ABl. 

Nr. L 332 vom 23.12.2019, ab S. 22 

Protokoll Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 

„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, ABl. 

Nr. L 350 vom 21.10.2020, ab S. 2 

Berichtigung des Beschlusses Nr. 1/2020 des durch das Interims- 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana einerseits und der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzten WPA-Ausschusses vom 

20. August 2020 über die Annahme des Protokolls Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs 

„Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der 

Zusammenarbeit der Verwaltungen [2020/1526] (Amtsblatt der Europäischen Union L 350 

vom 21. Oktober 2020), ABl. Nr. L 57 vom 18.02.2021 S. 95 

Berichtigung des Beschlusses (EU) 2019/2208 des Rates vom 9. Dezember 2019über den 

Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union im — durch das Interims- 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana einerseits und der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzten — WPA-Ausschuss zur 

Annahme des Protokolls Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung 

in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 

Verwaltungen zu vertreten ist (Amtsblatt der Europäischen Union L 332 vom 23. Dezember 

2019), ABl. Nr. L 214 vom 17.06.2021 S. 73 (Berichtigung des Textes der 

Lieferantenerklärung) 
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12.3. Bekanntmachungen über Kumulierungsmöglichkeiten 

Bekanntmachung der Kommission gemäß Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe b des Protokolls 1 

zum Interim-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana einerseits und der 

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits. 

Kumulierung zwischen der Europäischen Union und anderen westafrikanischen Staaten, 

anderen AKP-Staaten und den überseeischen Ländern und Gebieten der Europäischen Union 

gemäß Artikel 7 Absätze 1 und 2 des Protokolls 1 zum Interim-

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Ghana und der Europäischen Union (2022/C 

35/02), ABl. Nr. C 35 vom 24.01.2022 S. 10 
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